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Was gibt's Neues im 

Steuerrecht?

Allgemeine steuerliche Änderungen im Überblick ςTarife, Freibeträge, 

Fristen und mehr. Ein kompakter Leitfaden für Mandanten und alle, die 

steuerlich auf dem Laufenden bleiben möchten.



Einkommensteuer - Tarif 2024ς2026

Der Eingangs- und Spitzensteuersatz bleiben stabil. Der Grundfreibetrag steigt jährlich leicht an ςein kleiner Inflationsausgleich für alle 

Steuerpflichtigen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppeln sich Grundfreibetrag und der Schwellenwert für den Spitzenste uersatz.

Merkmal 2024 2025 2026

Eingangssteuersatz 14 % 14 % 14 %

Spitzensteuersatz 42 % ab ссΦтсм ϵ 68.481 ϵ сфΦутф ϵ

Höchstsatz 45 % ab нттΦунс ϵ нттΦунс ϵ 277.826 ϵ

Grundfreibetrag ммΦтуп ϵ 12.096 ϵ мнΦопу ϵ

Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppeln sich Grundfreibetrag und die Einkommensgrenzen für den Spitzensteuersatz.



Kindergeld & Kinderfreibetrag 2024ς2027

5ŀǎ YƛƴŘŜǊƎŜƭŘ ǿƛǊŘ ŀō нлнс ŀǳŦ нрф ϵ ǇǊƻ YƛƴŘ ǳƴŘ aƻƴŀǘ ŀƴƎŜƘƻōŜƴ ς
unabhängig von der Rangfolge des Kindes. Gleichzeitig steigt der kombinierte 
Kinderfreibetrag und Betreuungsfreibetrag schrittweise an.

Merkmal 2024 2025 2026 2027

Kinder- + 

Betreuungsfreibetrag

фΦрпл ϵфΦслл ϵ9.756 ϵ фΦтрс ϵ

Kindergeld 1. ς4. Kind 250 ϵ нрр ϵ нрф ϵ нрф ϵ



Rentenbesteuerung 2026

84 %
Besteuerungsanteil

für Rentner mit Rentenbeginn 2026

16 %
Steuerfreier Anteil

bleibt dauerhaft steuerfrei

Wer 2026 in Rente geht, muss 84 % seiner gesetzlichen Rente versteuern. 

Der Besteuerungsanteil steigt für jeden neuen Rentenjahrgang schrittweise 

an ςmit dem Ziel der vollständigen nachgelagerten Besteuerung bis 2058.



Altersvorsorgeaufwendungen ςHöchstbeträge steigen

Der steuerlich abzugsfähige Sonderausgaben-

Höchstbetrag für Altersvorsorgeaufwendungen

(z. B. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, 

Rürup- Rente) wird kontinuierlich angehoben. Das schafft 

mehr Spielraum für steuerbegünstigte Vorsorge.

Tipp:Gerade für Selbstständige und 

Freiberufler lohnt es sich, die maximalen 

Beiträge zur Basisversorgung 

auszuschöpfen ςjeder Euro zählt.



Verlängerte Abgabefristen für Steuererklärungen

Aufgrund der Corona- Nachwirkungen gelten weiterhin verlängerte Abgabefristen. Gleichzeitig wurde der Beginn der Verzinsung

nach hinten verschoben ςMandanten mit steuerlicher Beratung profitieren besonders.

Veranlagungszeitraum Mit steuerlicher Beratung Ohne steuerliche Beratung

2024 30.04.2026 31.07.2025

2025 ff. 28.02.2027 31.07.2026

Mandanten unserer Kanzlei erhalten automatisch die verlängerten Fristen ςbitte reichen Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig 

bei uns ein.



Späterer Beginn des Zinslaufs für Steuernachzahlungen

Steuernachzahlungen werden erst ab einem späteren Datum 

verzinst. Der Zinssatz beträgt 1,8 % pro Jahr(0,15 % monatlich). 

Durch den verschobenen Zinsbeginn entstehen für viele 

Steuerpflichtige keine oder deutlich geringere Zinsnachforderungen.

Der Zinssatz wurde vom Bundesverfassungsgericht als zu 

hoch eingestuft und vom bisherigen Satz von 6 % auf 1,8 % 

p. a.gesenkt.

Veranlagungszeitraum Beginn Zinslauf

2021 01.10.2023

2022 01.09.2024

2023 01.07.2025

2024 01.06.2026

2025 ff. 01.04.2027



Mehrwertsteuer Gastronomie 

ab 2026

Speisen: 7 % MwSt.

Gilt für alle Speisen ςegal ob 

Verzehr vor Ort oder Mitnahme. Die 

Rückkehr zum ermäßigten Satz 

schafft endlich Klarheit.

Getränke: 19 % MwSt.

Getränke bleiben weiterhin mit 

dem vollen Regelsteuersatz 

belastet ςhier gibt es keine 

Änderung.

Kassen anpassen!

Kassensysteme müssen rechtzeitig auf die neuen Steuersätze umgestellt 

werden.



Gewerkschaftsbeiträge ςNeu ab 2026

Neu eingeführt: Ä9a Satz 3 EStGςGewerkschaftsbeiträge sind neben dem Arbeitnehmer - Pauschbetrag zusätzlich als 

Werbungskosten abzugsfähig. Gilt auch für Rentner!

AN 2025 AN 2026 Rentner 2025 Rentner 2026

Pauschbetrag 1.230 ϵ мΦнол ϵ млн ϵ млн ϵ

Gewerkschaftsbeitrag ς мрл ϵ ς 150 ϵ

Summe WK мΦнол ϵ мΦоул ϵ млн ϵ 252 ϵ

Gewerkschaftsmitglieder profitieren ab 2026 von einem zusätzlichen Abzug ςbitte Mitgliedsbescheinigung bereithalten.



Parteispenden ςVerdopplung 

der Abzugsfähigkeit

1.650 ϵ
Max. Steuerabzug

50 % der Spende direkt von der 

Einkommensteuer (Ä34g EStG)

оΦолл ϵ
Bei Ehegatten

Verdoppelter Höchstbetrag für 

gemeinsam veranlagte Ehepaare

Übersteigende Beträge können im Rahmen der Höchstgrenzen des Ä10b 

EStGals Sonderausgaben abgezogen werden ςbis zu 20 % der 

Gesamteinkünfte.



Parteispenden ςRechenbeispiel

Max Muster spendet 10.000 ϵan die XYZ- Partei. Gesamtbetrag der Einkünfte 2026: 50.000 ϵ. Keine weiteren Spenden.

1

Ä34g EStG ςSteuerabzug direkt

рл ҈ ŘŜǊ {ǇŜƴŘŜ Ґ рΦллл ϵ 

Höchstbetrag: мΦсрл ϵ

ŸмΦсрл ϵdirekt von der 

Einkommensteuer abziehbar

2

Restbetrag für Ä10b EStG

{ǇŜƴŘŜ млΦллл ϵ ςоΦолл ϵ όÄ34g- Basis) = 

сΦтлл ϵ

ŸсΦтлл ϵals Sonderausgaben 

abzugsfähig

3

Höchstbetrag Ä10b EStG prüfen

нл ҈ Ǿƻƴ рлΦллл ϵ Ґ млΦллл ϵ  

сΦтлл ϵ ғ млΦллл ϵ

Ÿ vollständig abzugsfähig ṉ

Die verbleibenden сΦтлл ϵsind im Rahmen der Sonderausgaben mit dem individuellen Steuersatz absetzbar ςder 20 %- Höchstbetrag 

wird nicht überschritten.



Entfernungspauschale für Pendler ab 2026

лΣоу ϵ ŀō ŘŜƳ мΦ YƛƭƻƳŜǘŜǊ

Gilt ab 2026 für jeden Kilometer der einfachen 

Strecke Wohnung ςerste Tätigkeitsstätte.

Auch für Unternehmer

Gilt ebenso für Fahrten zwischen Wohnung und 

Betrieb.



Investitionsbooster ς

Degressive Abschreibung

3- facher AfA- Satz

Das Dreifache der linearen 

Abschreibung ist ansetzbar.

Max. 30 %

Der degressive Satz ist auf 30 % begrenzt.

Zeitraum

Anschaffung zwischen 01.07.2025 und 31.12.2027 erforderlich.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter , die zwischen dem 1. Juli 2025und dem 

31. Dezember 2027angeschafft werden, kann die degressive Abschreibung gewählt 

werden.



Abschreibungsbeispiel ςMaschine 75.000 ϵ

Anschaffung: 15.03.2026| Nutzungsdauer: 8 Jahre | Linearer AfA- Satz: 12,5 % Ÿ Degressiv: 12,5 % Ž3 = 37,5 %, begrenzt auf 30 %

Jahr Monate Linear Degressiv

2026 10 7.812,50 ϵ муΦтрлΣлл ϵ

2027 12 фΦотрΣлл ϵ16.875,00 ϵ

2028 12 9.375,00 ϵ ммΦумоΣлл ϵ

2029 12 фΦотрΣлл ϵ 8.269,00 ϵ

2030 12 9.375,00 ϵ рΦтууΣлл ϵ

2031ς33 36 нуΦмнрΣлл ϵ12.795,00 ϵ

2034 2 1.562,50 ϵ тмлΣлл ϵ

Summe 96 трΦлллΣлл ϵ75.000,00 ϵ

[ƛƴŜŀǊ όϵύ5ŜƎǊŜǎǎƛǾ όϵύ

Die degressive AfA verschiebt Abschreibungen deutlich in die frühen Jahre ς
maximaler Steuerstundungseffekt.



E- Fahrzeuge ςAbschreibungsparadies

Für E- Fahrzeuge (Neu und Gebraucht), angeschafft zwischen 01.07.2025 und 31.12.2027, steht eine Sonder- AfA zur Wahl ςmit bis zu 75 % 

Abschreibung bereits im ersten Jahr.

Jahr Linear Degressiv Spezial E- Fahrzeug

1 zeitanteilig 16,7 % zeitanteilig 30 % 75 %

2 16,7 % 30 % 10 %

3 16,7 % 30 % 5 %

4 16,7 % 30 % 5 %

5 16,7 % 30 % 5 %

Summe 100 % 100 % 100 %

Die Sonder- AfA für E- Fahrzeuge bietet den höchsten Steuerstundungseffekt ςideal für Unternehmen, die ihre Flotte elektrifizieren möchten.



Aktivrentengesetz 2026
Allgemeine Änderungen im Steuerrecht

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern im Rentenalter



Was ist die Aktivrente?

Die α!ƪǘƛǾǊŜƴǘŜϦist keine Rente im klassischen Sinne ςsondern ein 

Steuerbonus für Rentnerinnen und Rentner, die weiterhin aktiv arbeiten.

Steuerfreistellung

Bis zu нпΦллл ϵArbeitslohn pro 

Kalenderjahr steuerfrei

Monatlich wirksam

Entspricht 2.000 ϵnettoerhöhend pro 

Monat

Rechtsgrundlage

Ä3 Nr. 21 EStG ςin Kraft ab Januar 2026



Win- Win- Win: Ziele des Gesetzes

Das Aktivrentengesetz schafft Vorteile für alle drei Beteiligten ςArbeitnehmer, Arbeitgeber und den Staat.

Arbeitnehmer

Bis zu нΦллл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ ǎǘŜǳŜǊŦǊŜƛ

hinzuverdienen ςattraktiver Anreiz, auch im 

Rentenalter aktiv zu bleiben.

Arbeitgeber

Erfahrene Fachkräfte länger im Unternehmen 

halten und personelle Engpässe abmildern ς

gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Staat

Arbeitgeber entrichten weiterhin 

Rentenversicherungsbeiträge ςdies stabilisiert 

die gesetzliche Sozialversicherung.



Voraussetzungen im Überblick
Ä3 NR. 21 EStGςAlle 4 Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein:

Aktives Dienstverhältnis

Laufendes, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gemäß

Ä19 Abs. 1 Nr. 1 EStG

Jahresfreibetrag

Bis zu 24.000 ϵ ǇǊƻ YŀƭŜƴŘŜǊƧŀƘǊ(Januar bis Dezember) steuerfrei

Regelaltersgrenze

Vollendung des 67. LebensjahresςSteuerfreiheit gilt ab dem Folgemonat des Erreichens

Arbeitgeberanteil RV

Arbeitgeber muss Rentenversicherungsbeiträge entrichten gemäß ÄÄ168, 172, 172a SGB IV



Weitere Regelungen zum Freibetrag

Anteilige Kürzung

Liegen die Voraussetzungen nicht das gesamte Kalenderjahr 

vor, wird der Jahresfreibetrag Ǿƻƴ нпΦллл ϵ ǳƳ ƧŜǿŜƛƭǎ 1/12

pro fehlenden Monat gekürzt.

Es ist unerheblich, ob Χ

ω das Arbeitsverhältnis bereits vor Erreichen der 

Regelaltersgrenze bestand oder neu aufgenommen wird

ω das Arbeitsverhältnis befristet oder unbefristet ist

Die steuerfreien Einnahmen unterliegen nicht dem Progressionsvorbehalt 

ςsie erhöhen also auch nicht den Steuersatz auf andere Einkünfte.



Regelaltersgrenze: Was gilt?

Maßgebliches Kriterium

Entscheidend ist ausschließlich das Lebensalter ςnicht die 

Anzahl der Beitragsjahre.

ω Geburt spätestens im Oktober 1959, um ab Januar 2026 

Aktivrentner zu sein

ω Frührentner (nach 45 Berufsjahren abschlagsfrei) sind nicht 

begünstigt

ω unerheblich , ob bereits eine Altersrente bezogen wird

Rentenbeginnrechner der Deutschen Rentenversicherung

Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner | Deutsche Rentenversicherung

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Services/Online-Rechner/RentenbeginnUndHoehenRechner/rentenbeginnrechner_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Services/Online-Rechner/RentenbeginnUndHoehenRechner/rentenbeginnrechner_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Services/Online-Rechner/RentenbeginnUndHoehenRechner/rentenbeginnrechner_node.html


Praxisbeispiel: Helmut

Sachverhalt

Helmut, geb. August 1959, bezieht seit 

2024 eine ungekürzte Altersrente. Die 

Berg- GmbH fragt ihn, ob er ab 2026 

für мΦллл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘin Teilzeit tätig 

sein möchte.

Helmut erreicht die Regelaltersgrenze 

im Oktober 2025. Ab Januar 2026 kann 

er die Neuregelung nutzen ςder 

monatliche Arbeitslohn von мΦллл ϵ ƛǎǘ 

vollständig steuerfrei .

Lösung



Nicht begünstigte Beschäftigte

Voraussetzung ist ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit vollen Rentenversicherungsbeiträgen. 

Folgende Gruppen sind daher ausgeschlossen:

Minijobber

Außerhalb des Übergangsbereichs (2026: max. 603 ϵ ƳǘƭΦύ ς

keine vollen RV- Beiträge

GmbH- Gesellschafter - Geschäftsführer

Kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis nach SV- Recht

(bei Beteiligung 50 %)

Aktive Beamte

Lebenslange Versorgung durch ihren Status ςkein Bedarf an 

dieser Förderung

Selbständige & Gewerbetreibende

Kein Dienstverhältnis im Sinne des Ä19 EStG ςFörderung greift 

nicht



Praxisbeispiel: Norbert (GmbH- Anteilsverkauf)

Sachverhalt

Norbert, 67 Jahre, war zu 75 % an der Berg- GmbH beteiligt. Er tritt 

in Ruhestand und verkauft Anteile an die Wiesen- GmbH ςhält 

danach weniger als 50 %. Er schließt mit der Wiesen- GmbH einen 

Arbeitsvertrag über нΦллл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ.

Da Norbert nun unter 50 % beteiligt ist, fällt er unter die SV- Pflicht . 

Die Wiesen- GmbH entrichtet ab 01/2026 volle 

Sozialversicherungsbeiträge. Der Arbeitslohn von нΦллл ϵ ƪŀƴƴ 

steuerfrei ausgezahlt werden.

Lösung



Lohnabrechnung: Arbeitnehmer - Perspektive

Bruttolohn нΦллл ϵ

./. Lohn- und Kirchensteuer 0 ϵ

./. RV/ALV- Beitrag (Arbeitnehmer) л ϵ

./. KV- Beitrag (7,0 % + 1,45 %) мсф ϵ

./. PV- Beitrag (1,8 %) ос ϵ

Nettolohn 1.795 ϵ

Dank der Steuerfreiheit entfällt die Lohnsteuer vollständig. 

Lediglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bleiben abzuführen.



Lohnabrechnung: Arbeitgeber- Perspektive

Bruttolohn нΦллл ϵ

+ Lohn- und Kirchensteuer л ϵ

+ RV- Beitrag AG (9,3 %) 186 ϵ

+ ALV- Beitrag AG (1,3 %) нс ϵ

+ KV- Beitrag AG (7,0 % + 1,45 %) мсф ϵ

+ PV- Beitrag AG (1,8 %) ос ϵ

+ Ins.- Umlage / U1, U2 (ca. 0,15; 2,3; 0,59 %) ca. 61 ϵ

Gesamtkosten Arbeitgeber нΦпту ϵ

Der Arbeitgeber trägt die vollen Sozialversicherungsbeiträge. Diese Beiträge zur Rentenversicherung stärken die gesetzliche 

Rentenversicherung ςein ausdrückliches Ziel des Gesetzes.



Hinweis zur Rentenversicherung (1)

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, aber noch keine Rente bezieht, 

bleibt weiterhin rentenversicherungspflichtig.

Höhere spätere Rente

Die laufenden Beiträge erhöhen die zukünftige Rentenhöhe ςjeder Monat zählt.

Zuschlag von 0,5 % pro Monat

Für jeden Monat, um den der Rentenbeginn hinausgeschoben wird, gibt es 

einen Zuschlag von 0,5 %ςdas entspricht 6 % pro Jahr.



Hinweis zur Rentenversicherung (2)
Freiwilliger Verzicht auf Versicherungsfreiheit

Wer die Regelaltersrente bereits bezieht , kann auf die Versicherungsfreiheit der AN - Beiträge verzichten, um den AG- Pflichtbeitrag 

der eigenen Rente gutzuschreiben.

Rentenerhöhung

Pro Jahr Aktivrente ca. Ҍнл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ

(0,53 Entgeltpunkte) bei eigener 

Einzahlung von 12 Žмус ϵ Ґ нΦнон ϵ

Nach 5 Jahren

Rentenerhöhung: ca. +100 ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘς

bei eigenen Beiträgen i.H.v. 11.160 ϵ

Wann lohnt es sich?

Nach Beendigung der Beschäftigung 

lohnt sich die Option, wenn der Rentner 

noch mindestens 10 Jahre lebt.



Wie wirkt der Freibetrag genau?

нΦллл ϵ ǇǊƻ aƻƴŀǘ

Der Freibetrag wird monatlich berücksichtigt ς
keine Jahresbetrachtung im Lohnsteuerabzug

Mindert steuerpflichtigen Lohn

Wirkt unmittelbar nettoerhöhend ς
der Arbeitnehmer spürt den Vorteil sofort

Nur Arbeitslohn

Betrifft ausschließlich den Arbeitslohn ς
die Rente bleibt steuerlich unberührt

Keine Kumulation

Eine Übertragung oder Anhäufung ungenutzter Freibeträge auf 
andere Monate ist nicht vorgesehen



Praxisbeispiel: Freibetrag bei höherem Lohn

Sachverhalt

Norbert, 67 Jahre, erzielt ab Februar 2026 in der Wiesen- GmbH 

einen monatlichen Bruttolohn von оΦллл ϵ.

Lösung

Die Wiesen- GmbH berücksichtigt den Freibetrag von 2.000 ϵ 

monatlich . Nur der verbleibende 1.000 ϵunterliegt der Lohnsteuer. 

Die Rente bleibt steuerlich unberührt.

Berechnung (FebςDez = 11 Monate)

ω Gesamtlohn: 11 ŽоΦллл ϵ Ґ ооΦллл ϵ

ω Steuerfrei: 11 ŽнΦллл ϵ Ґ ннΦллл ϵ

ω Steuerpflichtig: ммΦллл ϵ



Achtung bei Mehrfachbeschäftigung

Gefahr der unzulässigen Mehrfachanwendung

Der Freibetrag darf nur bei einem einzigen Dienstverhältnis 

gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Arbeitnehmer 

mit mehreren Jobs müssen aktiv handeln:

ω Auswahl des begünstigten Dienstverhältnisses

ω ggf. Abgabe einer Erklärung bei Steuerklasse VI

ω zutreffende Angaben in der Einkommensteuererklärung

Eine Korrektur erfolgt spätestens im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung.


